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5. Dienstnachrichten 

Änderung der Richtlinien über die Gewährung von 
Wohnungsfürsorge für beamten- und privatrechtlich 
angestellte Mitarbeiter der Evang. Landeskirche in 

Württemberg (Wohnungsfürsorge-Richtlinien) 

Verordnung des Oberkirchenrats vom 28. September 1993 
AZ 20.42-5 Nr. 241 

Unter Mitwirkung der Arbeitsrechtlichen Kommission wird folgendes ver-
ordnet: 

§1 

Die Wohnungsfürsorge-Richtlinien (WFR) vom 14. Juli 1981 (Abi. 49 
S. 429) in der Fassung der Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 
12. April 1991 (Abi. 54 S. 393), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
21. Dezember 1992 (Abi. 55 S. 372), werden wie folgt geändert: 

I. Änderungen der Anlage 1 zu den WFR 
1. § 1 Nr. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei Verlust eines Schlüssels ist der Mieter verpflichtet, auf Verlan-
gen des Vermieters die Kosten für entsprechende Türschlösser, bei 
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einer Schließanlage deren Kosten jeweils einschließlich der Kosten 
für den Austausch der Schlösser zu übernehmen, sofern der Mieter 
nicht glaubhaft machen kann, daß ein Mißbrauch ausgeschlossen 
ist." 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 3 Abs. 1 wird nach dem Wort „Nebenkosten" einge-

fügt; „(auch regelmäßige Reinigung und Wartung, gegebenen-
falls auch Entkalkung der Geräte)," 

b) Nummer 5 wird gestrichen. 

3. § 4 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich" gestrichen. 
b) Absatz I Satz 4 wird gestrichen. 
c) Absatz 2 wird gestrichen. 

d) In Absatz 3 wird das Wort „schriftlichen" gestrichen. 
4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird gestrichen. 
b) Die Nummern 3 bis 5 werden Nummern 2 bis 4. 
c) In Nummer 2 (bisher Nr. 3) werden Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 

gestrichen. 
d) Nummer 3 (bisher Nr. 4) erhält folgende Fassung: 

„3. Für auch ohne Verschulden des Mieters notwendige Repara-
turen an solchen Geräten, die dem häufigen und unmittelbaren 
Zugriff des Mieters ausgesetzt sind (Zentralheizungs- und Was-
serversorgungsanlagen, Öfen, Herden, Spültischen, Türen, 
Schlössern, Fenstern, Fensterläden, Rolläden, Jalousien, Marki-
sen, WC- und Badeeinrichtungen, Handwaschbecken, Bodenbe-
lägen, elektrischen Einrichtungen, insbesondere die in § 28 
Abs. 3 der II. Berechnungsverordnung genannten Installationsge-
genstände für Elektrizität, Wasser und Gas, Heiz- und Kochein-
richtungen, Fenster- und Türverschlüsse sowie Verschlußvorrich-
tungen für Fensterläden), übernimmt der Mieter die Kosten voll, 
wenn der Rechnungsbetrag im Einzelfall DM 150 nicht über-
steigt, jedoch innerhalb des laufenden Kalenderjahrs nur bis zu 
einem Gesamtbetrag von 8 % der Jahresnettomiete." 
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II. Die Sätze der Anlage 3 der Wohnungsfürsorge-Richtlinien werden mit Wir-
kung vom 1. Januar 1994 wie folgt festgesetzt: 
1. Abschnitt a) erhält folgende Fassung: 

Richtsätze zu den Wohnungsfürsorge-Richtlinien 
Stand: 1. Januar 1994 

a) Mietzins je qm Wohnfläche (§ 1 Nr. 4.2 WFR): 

Mit Bad und 
Sammelheizung 

Mit Bad oder 
Sammelheizung 

Ohne Sammel-
heizung und 

ohne Bad 

Wohnlage 
nach den 

Wohnraum 
bezugsfertig 

Wohnraum 
bezugsfertig 

Wohnraum 
bezugsfertig 

örtlichen 
Verhält-
nissen 

bis 
20.6. 
1948 

nach 
20.6. 
1948 
bis 

31.12. 
1965 

nach 
31.12. 
1965 
bis 

31.12. 
1981 

nach 
31.12. 
1981 
bis 

31.12. 
1991 

nach 
31.12. 
1991 

bis 
20.6. 
1948 

nach 
20.6. 
1948 
bis 

31.12. 
1965 

nach 
31. 12. 
1965 

bis 
20.6. 
1948 

nach 
20.6. 
1948 
bis 

31.12. 
1965 

nach 
31.12. 
1965 

DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM 

Beste 
Wohnlage 7,20 7,70 8,35 8,80 10,00 6,20 6,95 7,50 5,85 6,20 6,80 

Gute 
Wohnlage 6,00 6,55 7,20 7,70 9,00 5,35 5,85 6,10 4,90 5,35 5,85 

Mittlere 
Wohnlage 5,35 5,85 6,05 6,35 8,00 4,90 5,30 5,50 4,60 4,85 5,30 

Einfache 
Wohnlage 4,90 5,30 5,50 5,70 7,00 4,40 4,80 5,30 3,85 4,35 4,70 

2. In Abschnitt c) wird der Betrag „0,90" durch den Betrag „1,10" er-
setzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 in Kraft. 

Die t r ich 
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Neubildung des Schlichtungsausschusses nach dem 
Mitarbeitervertretungsgesetz 

(IV. Amtszeit 1993-1996) 

Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 22. September 1993 
AZ 23.02-4 Nr. 109 

Die Mitglieder des nach § 51 des Mitarbeitervertretungsgesetzes vom 
30. Juni 1983 (Abi. 50 S. 643 ff.) für die Dauer von vier Jahren zu bildenden 
Schlichtungsausschusses nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz sind nach dem 
Stand vom 9. September 1993: 

Vorsitzender: 
 

Stellvertretende Vorsitzende:  

 

Beisitzer der Dienststellenleitungen für den Bereich der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg: 

 
 

 

Stellvertreter: 
 

 

Beisitzer der Mitarbeiter für den Bereich der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg: 

 
 

Stellvertreter: 
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Beisitzer der Dienststellenieitungen für den Bereich des Diakonischen 
Werks Württemberg: 

 

 

 
Stellvertreter: 

 
 

Beisitzer der Mitarbeiter für den Bereich des Diakonischen Werks 
Württemberg: 

 
 

Stellvertreter: 
 

 
Geschäftsstelle des Schlichtungsausschusses 
nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz: 

 
 

 
D i e t r i c h 

Umbenennung von Pfarrämtern 
Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 24. August 1993 

AZ 31.2 Schwab. Hall Joh.-Brenz-Kirche II Nr. 21 

Das Pfarramt in Schwäbisch Hall Johannes-Brenz-Kirche II ist durch Neu-
bildung der „Kirchengemeinde auf dem Teurershof in Schwäbisch Hall" wie 
folgt umbenannt worden: 

„Pfarramt auf dem Teurershof in Schwäbisch Hall". 
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